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Zur Verschärfung des Ausländerrechts 

Das ~Ausländerproblem« srehr auf der Tagesordnung der Bundesrepublik - seit 
mehr als einem Jahrzehnt. Es war in Wahrheit von Anfang an im wesentlichen das, 
was es auch heute noch ist: ein "rnländerprobkm~, also ein Problem der mit einem 
deutschen Paß versehenen Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deursch­
land . Es waren ihre politischen und wirtschaftlichen Repräsenranten, die den über­
wiegenden Teil der gegenwärtig ca. 4,6 Millionen Ausländer ins Land geholl haben, 
und zwar nicht erSt gestern, sondern zu über 60% vor mehr als aehtJahren. Es waren 
dieselben Repräsentanten. die die winschaftlichen, sozialen und kuhurellen Konse­
quenzen der Arbeitsimmigration ;luch d~nn noch nicht zur Kenntnis nahmen, als sie 
für jedermann sichtbar zutage tragen: als Wohnungsnot der Ausländer und der mit 
ihnen konkurrierenden deutschen Randgruppen in den Ballungsgebieren, als Sprach­
und Kommunikat.ionsproblemc in den Betrieben, Schulen und Nachbarschaften, als 

überproponionalc Arbeitslosigkeit der .Ungelernten« und Frauen, als Encfremdung 
zwischen orientalisch-ländlich orientiereen Eltern und mineleuropäisch-großsräd­

tisch orientierten Kindern, als Unterdrückung der Frauen, als Berufsnot der J ugend­
lichen usw. Und es sind schließlich die deutschen Wahlbürger selbst, die sich ihre 
Inländerprivilegien wie FreizügigkeiT, Berufsfreiheit, volle sozialstaarliche Absiehe­
rung und politische Mitwirkungsberechtigung zugme hahen und bisher keinem der 
vielen Vorschläge zur Verbesserung der rechtlichen und sozialen Situation ihrer 
ausländischen Mitbürger dureh öffentliche Zustimmung politisches Gewicht verlie­

hen haben. 
Ohne solche Zustimmung stand es mit der weiteren Entwicklung des Ausländer­
rechts schon zu Zeilen der sozial-liberalen Koalition nicht zum besten. Mir dem 
Regierungswechsel in Bonn hat sich die Perspektive nunmehr jedoch nochmals dra­
matisch verschlechtcn. Insbesondere durch die politische Besetzung des Bundesin­
nenministeriums haben solche Gruppierungen den Zugriff auf das Ausl~ndcrrecht 
erhalten, für die die Ausländerbevölkerung seit jeher nichts weiter war als eine po­
litisch-ideologische Manövriermasse bei der Erweiterung ihrer winschaftlichen und 
politischen Macht. In der Bundesregierul1g setzte sich seitdem die strategische Über­
legung durch, daß die .. Lösung der Ausländerfrage. langfristig eines der Kernprob­

leme einer populislisch-konservativen Politik sein würde. Dementsprechend hatte 
Bundesinnenminister Zimmermann darauf gedrungen, daß ohne Verzögerung eine 
Kommission aus Venretern des Bundes, der Länder und der Gemeinden eingesetzt 
würde, die Empfehlungen zur Ausländerpolitik erarbeiten sollte. 
Der Bericht dieser Kommission' lag pünktlich zum vorgesehenen Zeitpunkt, dem 

I Berie.h, der Kommission »Ausländerpolitik. vom 1.4 1 '98), unveröffl!nliichlcs Manuskript dos Bun­
desminiucriums de.< lnnern (dieser Beriel .. wird im lolg~nd<n durch Anß1be dn Seitenzahlen im Texl 
ziliert); zur DArstellung und Kritik \'gl. Knuth Dohs<. Perspektiven d~r Arbeitsm.rktcnt"wicklung lind 
der AusbndcrpoLicik, jn: Neue Pr>xi, Ak,uell. Juni/Juli 1')8); vgl. lUch: Huber, lnfAu,IR 8), 97 If. 
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I. März 1983. vor - fünf Tage vor der Bundcst:l.gswahl. \'<Ier sich regelmäßig mit 
ausländerrechtlichen Fragen beschäftigt, war bisher gewohnt, solche Berichte schnell 
wieder aus der Hand zu legen. da sie für die praktische Politik nur von geringer 
Bedeutung waren. Bei diesem Berich( ist das anders. Er hält sich nich( lange mir 

Analysen und allgemeinen Erklärungen auf, sondern kommt sofort zur Sache. [n 
über 80 »Empfehlungen « werden detaillierte Änderungen des Ausländergesetzes 
und eine Vielzahl !l~nkicrendcT Regelungen vorgeschlagen, deren gemeinsame 

Grundlinie in der Aullösung der von der Rechtsprechung im Ausländerrecht ent­
wickelten rudimentären Grundrechts- und Vertrauensschutztatbesrände zugunsten 
einer gesetzlich detailliert festgeschriebenen ZugriHsmöglichkeil der Bürokratie auf 
die Ausländerbevölkenmg besteht. 
Mit der folgenden Untersuchung wollen wir zuerst der Frage nachgehen. wie es dazu 
korrum. daß unmittelbar mit dem Regierungswechsel ein derartig massiver Zugriff 
auf das Ausländerrecht einsetzt (I). Sodann werden die wichtigs(en Vorschläge der 
Kommission dargcsLellr (H). Abschließend bringen wir einige Überlegungen zu der 
Frage. mit welchen Gegenpositionen z.u diesen Vorschlägen eine mensehenrechdich 
orientierte AusländcrpoJitik argumentieren könnte (III). Intendiert ist dabei keine 
umfassende Analyse. sondern eher ein Diskussionsexpose, das sich von der Grund­
these leiten läßt. daß sich in den nachsten Jahren nicht zuletzt im Bereich der Be­
handlung der Ausländer entscheiden wird. wie sich die Liberalität, die Rechts- und 
Sozialstaatlichkeic der ßundesrepublik Deutschland insgesamt entwickeln wird. 

I. Die wesentlichen Entwicklungsfinien des Ausländerrechts 

Der Zustand der Rechtsunsicherheit. in dem sich die Ausländer in der Bundesrepu­

blik Deutschland bis heute befinden. beruht mf dem Umstand. daß unser Auslän­
derrecht immer noch in der Tradition des nationalsozialistischen Ausnahmerechts 
für Fremdarbeiter seeht. Ein Anknüpfungspunkt des jetzt geltenden Ausländergeset­
zes war die »Kriegsverordnung über die Behandlung von Ausländern" vom 5. Sep­

tember '9.39. Während die kurz zuvor erlassene reichsdeutsche Ausländerpolizeiver­
ordnung vom 22 . August (9)8 den Aufenthalt von Ausländern noch daran knüpfte, 
daß sie »nach ihrer Persönlichkeit und dem Zweck ihres Aufenthaltes die Gewähr 
dafür bieten. daß sie der ihnen gewährten Gastfreundschaft würdig sind « (§ ,), und 
damit - zumindest dem WOrtlaUt nach - dem Ausländer noch die Möglichkeit gab. 
durch persönliches Wohlverhalten (»Würdigkeit«) die Dauer seines A ufenth31tes 
mitz.ubestimmen. orientierte sich die Kriegsverordnung nur noch an objektiven Ge­
gebenheiten. Hintcrgrund war die Ta(sache, daß ein Regelungsinstrumentarium für 

jene Millionen Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen benötigt wurde. die man in der 

deutschen Kriegswirtschaft in Zukunft anstelle der zur Wehnnacht eingezogenen 
deurschen Arbeiler beschäfrigen wollre. Deshalb wurden durch die Kriegsverord­

nung die Staatsangehörigen von "Feindsraaten« zur lnternierung durch die Kreispo­
lizeibehörden freigegeben. Im übrigen wurde bestimmt. daß nicht mehr die. Wür­

digkeir". sondern »öffentliche Belange« die verbindlichen Maßstäbe für die Aufem­
halLSgewährung setzen solleen. 
Auf dieses Kriterium der »staatlichen Belange« hat das Ausländergcserz von 1965 

zurückgegriffen. Dies war kein Zufall und ~uch keine gedankenlose gesetzgeberische 

TraditionsfortSchreibung. Die Übernahme dieses Enrscheidungskrireriums aus der 
auf eine Situation mit extrem hoher Ausländerbeschäftigung zugeschnittenen 
Kriegsverordnung von [939 geschah vielmehr vor dem Hintergrund der Tatsache. 
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daß sich 11)/65 bereits wiederum mehr als eine Million ausländischer Arbeitskräfte in 

Deutschland befanden. Die Zuwanderungstcndenz war weiterhin sreigend. > Tn die­

ser Situation wollte der Gesetzgeber der Ausländerpolizei ein flexibles. den jeweili­

gen Erfordeenissen des Arbeitsmarktes anpaßbares Instrumentarium in die Hand 

geben . 
Dieses Instrumentarium wurde in der Folgezeit in der ausländerpolizeilichen Pra.'<:is 

durchaus entsprechend dem Auftrag des Gesetzgebers genutzt. Es kam zu umfang­

reichen Anwerbemaßnahmen der Bundesansralt für Arbeit. die ausländerrechtlich 

durch die Encilung von befristeten Aufcmhahserlaubnissen umgesetzt wurden. 

Rechtlich erschien diese Praxis einwandtrei, weil gemäß § 7 Abs 2 i. V. m. § 2 Abs . I­

des Ausländcrgesctzes die Erteilung einer Aufemhaltserlaubnis im gesetzlich nicht 

weiter gebundenen Ermessen der Ausländerbehörde liegt und dieses Ermessen sich 

auch auf die Befristung erstreckt. Ändert sich die Arbeilsmarktsituation, so daß kein 

»Bedarf" an der ausländischen Arbeitskraft mehr besceht. 50 konnte nach Auffas­

sung der Behörden der Ausländer mit Ablauf der Frist jederzeit wieder in sein 

Heimatland wrückgefühn werden. weil seine weitere Anwesenheir gegen .Belange 

der Bundesrepublik Deutschland. verstieß. Ein Verbleiben nach Wegfall des ur­

sprünglichen Aufenthaltszwecks wäre eine ~Einwanderung", während die Bundes­

republik Deutschland nun einmal kein Einwanderungsland ist. 

Dieses Vorgehen wurde von der Rechtsprechung jahrelang gebilligt, wobei man um 

eine Begründung für die Behauptung, daß die Bundcsrepublik Deutschland kein 

Einwanderungsland sei, auch zu der Zeit noch nicht verlegen war, als uncer Zugrun­

delegung der Rechtsprechung des Bundesverwalrungsgcrichtsl längst eine Einwan­

derung im rechtlichen Sinne statrgefunden haue: 

.Daß dies nicht richtig sein kann, ergibt sich ohne weiteres, wenn man die ... ~Iem~ntare 
Tatsache berücksichtigt oder, besser gesagt, anerkennt, daß Deutschland bzw. die Bundesre· 
publik zu keiner Zeit und 7.umal nach der Aufnahme hunderttausender von Vertriebenen und 
Flüchtlingen nach Ende des letzten Krieges in der bge gewesen iSl. in großem Stil. wie etw3 
Kanada, Australien oder die USA, Ausländer bei SIch anzusiedeln und d~her gründlich dHauf 
achten muß. daß der Aufenthalt ihrer Gäste. ob er nun längere oder kürzere Zeit dauen. ob 
zum Geldverdienen, einer Ausbildung oder welchen Zwecken sonst bestimmt, vonibergehend 
ist. Nichls anderes bedeutet die kuru und eigendich aU5 sich heraus veTSl imdlichc Fonne! ... 
daß die Bundesrepublik keln Einwanderungsland isl. .. • 

Gestützt auf diese Rechtsprechung begannen verschiedene Bundesländer nach dem 

t973 von der Bundesregierung verkündeten »Anwerbestopp« für ausl1indische Ar­

beimehmer sog . • Rotationsprogramme« zu entwerfen. die die gesamte Ausländer­

population in Deutschland auf Abruf slellen sol Ite. j Diesem Vorhaben traten ver­

schiedene liberal orientierte und sozial engagierte Organisationen entgegen", und es 

begann eine jahrelange Diskussion um die Frage der Befristung von Aufenthaltser­

laubnissen. die schließlich am 7. Juni 1978 damit endete. daß die CDU/CSU regier­

ten Länder ihre Rotationspläne aufgaben und im Bundesrat den von der Bundesre-

l Zur Anwcrbeph>sc Und J;ur Entwicklung von Ausl.nderbcschiil,igung und Ausl, nderpolilik VOn ,870 
his '977 '.gl. Knm" Dohs~, Ausl:indischer Arbeiter und bürgerlicher Sual, Königstcinffaunus 1981. 
Vgl. BVenvGE )6, I' /.; )8,91. Dan.ch li egt eine Einwanderung vor, wenn ein Auslimdo, ,ich i" einem 
fremd.n SI>,. fur längere Zeit niedc'ßd35stn hlt. t.>i. Absicht, .ul D,ucr zu bleiben, iu nichl erlordrr­
lieh. 
Winz. NJW 1970, 117& unter Berulung ou( die •. Fünli.hres-Rcchtsprcchung. des B.yVGH, vgl. z. B. 
NJW '970. 1011 m. w . N. 
Vgl. im einzelnen: Albrcch. (HrSg.), [)as Düs.seldorlor RtlonnprogNomm zum Au,}jnderrccht, '976. 
S. 'i! Ir. und Gcssncr· Kcmpen, in: Hoflmann-Ricm. S,,/.'a.\w,",sensd .. hen im Studium de. Re<:hlS 11, 
'977. S. 021 Ir. Ocr Beginn d"r ROll.ion,diskussion iSt crkennb". b.i R. Weber, in: Ausland,kurier Her. 
S' Oktober '970, S. 10 t. u.nd]. P,p31.k .... in: Der Arbeitgeber, Heft 9. '971 , S. }89 ff. 

6 Vgl. \"Or .1.lI~m d<1S "Düsseldorfer Rcformprogr:lmm zum AuslindcrTc"ht. (vg/. Anm. Il und d,e dort 
genannun wt1tcren Jnili~livC'n . 

lJJ 
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2J4 gierung seit langem geplanten rechtlichen Erleichterungen für ausländische Arbeit­
nehmer und deren Familien im wesentlichen zustimmten. Beschlossen wurde eine 
Änderung der »Allgemeinen Verwalwngsvorschrift zum Ausländergeserzu 7 mir 
Wirkung vom J. Oktober J978, wonach ausländischen Arbeitnehmern in der Regel 
die AufenthaltSerlaubnis zunächsr auf ein Jahr) dann jeweils auf zwei Jahre befristet 
erteile wird; nach einem fünf jährigen, ununterbrochenen rechtmäßigen Aufenthalt 

soll in der Regel bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen (besondere Arbeirser­
laubnis nach § 1 ArbeitseriaubnisVO; Sprachkenntnisse; angemessene Wohnung) 
eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 
Diese Änderung der Verwaltungspraxis, die bis heute keine gesetzliche Absicherung 
erfahren hat, wäre wahrscheinlich inzwischen längst wieder beseitigt worden, wenn 
das Bundesverfassungsgericht nichr unmittelbar danach in seinem Beschluß vom 

26. September 19788 die vorhergehende Praxis für verfassungswidrig erklärt hätte. Es 
stellte fest, daß bei der Entscheidung über die weitere Verlängerung einer wiederholt 
befristet erteil ren Aufenthaltserlaubnis das sich aus dem Rechtsstaarsprinzip erge­
bende Gebot des Venrauensschurzcs zu beachten ist, so daß ohne Änderung der 
Sach- und Rechtslage im RegeifalJ praktisch ein Anspruch auf Verlängerung be­
stehe. 
Trorz dieser verfassungsreehtliche.n Rüekensrärkung gelang es weder dem bürger­

rechtlich orientierten flügel der FDP noch dem ausländenreundlichen Flügel der 
SPD in der Folgezeit, die sozial-liberale Bundesregierung zu veranlassen, auch nur 

eine einzige Bestimmung des AusJändergeselzes von 1965 den geänderten sozialen 

Gegebenheiten im »Gascarbeiterbereich« anzupassen. Das Dogma vom ~Nichtejn­
wanderungsland« wurde auch von Helmut Schmidt und seiner Regierung in ihren 
"Leitlinien zur Ausländerpolitik« hartnäckig verteidigt,9 obwohl der inzwischen 
eingesetzte ~Ausländerbeauftragte" eben dieser Regierung in seinem e.rsre.n Memo­

randum auf die gefährlichen Folgen einer weiteren Untätigkeit unter dem Deckman­
tel dieses Dogmas hingewiesen hatte. '0 Mittlerweile war nämlich die politische Si­
tuation für ausländerrechclichc Reformvorhaben niehr mehr sehr günstig. Ein we­

sentlicher Grund dafür lag in der Encwicklung der öffentlichen Diskussionen über 
asylsuchende Ausländer. Die Bundesregierung hane es durch ihre Untätigkeit nach 
Schließung des Ausländersammellagers in Zirndorf wegen Überfüllung im Jahre 

1974 zugelassen, daß sich im Bereich der verwaltungsmäßjgen Abwicklung von 
Asy Iverfahren Zei tverzögeru ngen von mehreren 1 ahren ergaben. Unter den Bedin­

gungtn eines stagnierenden Arbeitsmarktes ab 1979 verursachte dies in einigen Bal­
lungsgebieten schwerwiegende Störungen der Verwaltungstätigkeit im Bereich der 

Sozi2lverwaltung und der Ausländerpolizei." Die Folge war, daß den CDU/CSU 
gefühnen Landesregierungen die U mdeurung dieser Schwierigkeiten zu einem 

»Asylantenproblem" gelang, das sich in der Folgezeit bis zur öffemlichen Hysterie 

ausweitete. Damit wurde jene Emotionalisierung des Verhältnisses Deutsche/ Aus­
länder freigesetzt, die nunmehr die gesamte ausländerpolitische Diskussion be­

stimmte und der Bundesregierung damit angesichts der Mehrheitsverhältnisse im 

7 AllgcmeJne Verw,ltungsvo"chr,[t ~ur Durchführung des Au,l'nd<rgöetzc-< (Au,IVwV) vorn 7. Juli 
1967 ;. d. F. du ß~kannumchung vom 10. Mai '977 (GMBI. S. '0'), geändm 'm j. Juli t978 (GMBI 
S. }6&). 

8 BVerlGE 49. 168 If. 
9 "Lcit~ni~n zur W'"~terentwickJung der Ausl'nd<rpolitik. vom t9. Miirz t980, dokum~nti<rt in BT-Drs. 

81>71 6. 
10 Vgl. Heinz Kuhn, Sund und Weil.erentwicklung der Integr.1.tion der lusl3.ndischcn Arbeitnehm~r und 

ihrer J'amiJien in der Bunde<r.publik DeutscnJmd - Memorandum des ßelu(\r.1.gten der Bundesregie­
rung, Bonn '979- S. '-l· 

11 Vgl. da7.u im cin~dncn, Gro\h, Poliz,iS!!".{~gicl1 zur Bewältigung der Auslmd"probleme in d" BR!), 
in: Cilip Nr. 6, \980. S. 10 fI. 
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Bundesrat jeglichen Handlungsspielraum abschnitL Die Zeit, in der Ausländerpoli­

tik nach den Strukrurprinzipien des »muddling-rhrough« betrieben werden konnrc, 

war zu Ende. 

11. Der Bericht der Kommission ~Ausl4nderpo/ilih 

Am 6. März 1983 haben die deutschen Wähler nicht nur Kohl/Genscher und die 

durch sie repräsentierte Außen- und Gesellschaftspolitik bestätigt, sondem - was 

sich als viel folgenreicher erweisen dürtte - auch den ~Strukturkonservativismus«, 

der durch die Namen Zimmermann/Lambsdorff symbolisiert wird. Vieles spricht 

dafür. daß diejenigen, die dem Geschehen in der politischen Arena - entgegen den 
demokratischen Prinzipien ~one man, one vote~ und »no taxation wichout repre­

senration" - nur als Zuschauer beiwohnten. besonders betroffen sein werden. Mit 

den Märzwahlen hat sich das Kräfteverhältnis weiter zugunsten der CDU/CSU 
verschoben. Das Gewicht der FDP. die auf absehbare Zeit ihre zentrale Trumpfkane 

des möglichen Koa/itionswechsels nicht ausspielen kann. isr dagegen in der Koalition 

geschwächt; überdies hat die Partei im Zuge des Koalitionswechse!s starke Teile 

Ihres Bürgerrechtsflügels eingebüßt. so daß von ihr gerade im Ausländerbereich ein 
nachhaltiger Widerstand gegen rechtsstaarlich problematische Maßnahmen kaum zu 

erwarten ist. Die SPD hat ihre aus Zeiten der RegierungsveranlWon:ung stammende 
Orientierungslosigkeit in der Ausländerpolitik bisher nicht überwunden. Ein über­

zeugendes Gegenkonzept, das Voraussetzung für einen wirksamen parlamentari­

schen Widerstand wäre. ist nleln in Sicht. Ähnliches gilt für die Grünen. die sich in 
Fortsetzung der Tradition der »außerparlamentarischen Linken. bisher schwer­

punktmäßig eher mit den Randgruppen der Ausländcrbevälkerung (Asylbewerber. 
Exilorganisationen von Befreiungsbewegungen und Oppositionsgruppen sowie un­

terdrückten Minderheiten eLc .) beschäftigt haben. Selbst gelungenen ausländerpoli­

tischen Konzeptionen von dieser Seite stünden allerdings die eindeutigen Machtver­

hälrnisse in Bund und Ländern gegenüber. Was den Ausländern bevorsteht, läßt sich 

in ziemlicher Deutlichkeit eben jenem Bericht der Kommission .Ausländerpolitik« 
entnehmen. die Zimmermann schon wenige Tage nach der Wende im Herbst J9&2 

einrichten ließ . Aus Vercretern der Bundes-. Länder- und Gemeindebehörden wur­

den vier Arbeitsgruppen mit folgenden Themen gebildet : Einreise und Aufenthalt 

(1.), Familienzusammenführung (11.). Integration (TI 1.), Aufenthaltsbeendigung und 
sonstige Maßnahmen (IV.). Aus den Empfehlungen dieser vier Arbeirsgruppen ll_ 

wurde dann der endgültige Bericht der Kommission zusammengestellt. Dieser Be­
richt zeichnet sich im Gegensatz zu allen früheren ausländerpolitischen Stellungnah­

men der Bundesregierung, der Länderregierungen oder der politischen Parteien vor 

allem dadurch aus, daß er erstmalig die von Bund. Ländern und Gemeinden gemein ­

sam entwickelte .. exekulivische« Sicht der Ausländerprobleme darsrellt. ohne jegli­

che ideologische Vorbehalte oder Rücksichten. allein orientiert am Maßstab büro­
kratischer Bedürfnisse und •. Sache-zwänge .• Exekutivisch ... ist diese Perspektive 

deshalb. weil die ausländerpolitische Situation von vornherein nicht unter dem Ge­

sichtspunkt expliziter gesellschahspolitischer Ziele reflekLiert wird. sondern der 
Blick sich ausschließlich auf bürokratische Vollzugsstratcgicn und -taktiken zur Be­

reinigung verwa!tungstechnischer Probleme richter. Drei Kernprobleme sechen da-

" Diese lie~.n ebenfalls ,15 unvoroffentltchles M,~ .. skript cl« Bundesinncnmini,teriums vor. Sie werden 
im folgendtn im Text mit der OrdnungS7.ilf~r der A,be;tsgroppe und der Seitenzahl zitien. 

235 
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bei im Vordergrund! Rückkehrförderung (1.), Begrenzung des Familiennach:Lugs 
(2.) und En.wingung der Anpassung durch Verschärfung des aufemhaltsrechdichen 
Instrumentariums (J .). 

I . Rückkehiförderung 

Mil dem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren h.ure insbesondere 
in der eDU die Vorstellung an Boden gewonnen, durch »Rückkchrfärdcrung" die 
Ausländerbcvölkerung in der Bundesrepublik abzubauen und damit den ArbeiLS­
markt zu enLSpannen . I) In1 Zuge dieser Debatre brachte schließlich Badco-Würrtem­
berg im Bundesrat einen Gesetzesentwurf ein, der als Anreiz für Rückkehr in die 
Heimatländer die Kapitalisierung des Arbeirslosengeldes und der Arbeitnehmerbei­
träge für RemerlVersicherung vorsah.'"' Die damalige SPD/fDP-Bundesregierung 
stimmte dem Anliegen grundsärzlieh zu, wollte jedoch auf die Kapitalisierung des 
ArbeiLSloscngddes verzichten . '! Die Koalitionsvereinbarung zwischen eou, C5U 
und rDP schließlich vom Oktober 1982 nahm die Idee der ursprünglichen Bundes­
rarsvorlage wieder auf, ,6 ohne daß es jedoch bis März 1983 zur Verabschiedung des 
Gesetzesentwurfs gekommen wäre. 
Die ncuen Koalirionsvereinbarungen '7 sencn vor, daß an die bisherigen Vorschläge 
angeknüpft wird und eine Riickkehrförderung durch die Kapitalisierung von Ar­

beitslosengeld. Rentenbeiträgen und möglicherweise zusätzlich von Kindergeld und 
Bausparbeiträgen gesetzlich ermöglicht wird . Durchgängiges Kennzeichen der im 
einzelnen geplanten M:l.ßnahmen ist. daß sie in diskriminierender Weise unsozial 
sind . So sollen zur Kapitalisierung der Rentenansprüche nur die Arbeienehmerbei­
träge herangezogen werden, während die Arbeitgeberbeiträge in den Fonds der RCIl­

tenversicherungslräger verbleiben . Inso/em wird nicht der Rentenversicherungsan­

spruch abgegolten. sondern nur ein Teil davon. Der andere Teil dient der fiskali­
schen Entlastung der Rcnccnfonds . Ähnliche versicherungsm.lIhematisch ungerecht­
fertigre und unsoziale Abschläge sind bei der Kapitalisierung des Arbeitslosengeldes 
vorgesehen. Überdies widersprechen die vorgesehenen Regelungen den Grundprin­
zipien der Pflichtversicherung. Diese gehen davon aus. daß es für abhängig Beschäf­
tigte aus sozialstrukturellen Gründen erschwert iSt, priva[ Vorsorge zU ereffen für 

Risiken jener Lebensphasen, in denen sie aufgrund von AIrer, Erwerbsunfähigkeit 
oder Arbeitslosigkeit nicht mehr in der Lage sind, den Lebensuluerhall durch Ver­
kauf ihrer ArbeiLSkraft zU sichern. Was für Deutsche gilt, muß auch auf Ausländer 
Anwendung finden. Die Kapitalisierung von Rentenansprüchen und Arbeitslosen­
geldern dagegen läßt ausländische Arbeiter ohne soziale Sicherung im Alter, bei 

J} Vgl. z. ß. dtn En"chljcßun~$J.",r.g der COU·fnktion j", Hl"ssi>chen Landtag vom 24 M,rz 19S. (Drs 
9/6 >}6). 

'4 D~r Ce."zescntwurf wurde im April 1982 in den Bund.srat eingebracht. Am jO. April bC"Schloß d.r 
Bundesrat mit großer Mehrheit und unter weitgehender Zusummung cler SPD/ FDP-reg,cncn Bund .. -
boder die Einbringung des Ces.tu'entWurfs beim Deutschen Bundestag. Vgl. .Entwurf eine, GCSCIZ<S 

zur Konsolidierung des Zuzugs und zur Förderung der Rückkehrbcrcitsch.h von Au,ländern., Bun­
d.sllgsdrucks..lche 9/0 865 v. ,I. 7. ' 98>. 

's Bundest.gsdruck,.;che 9/tS6S, Anl. > (S .. ltungnnhme der BundcsrOßierung). Die Bundesregierung Se­
m.nd d.bci freimutig zu, daß .ufgrund der schon bestckndtn hohen Rückwanderung'l"hlcn "jede 
gezielte Rilckk.hrhilfc ... d,her Ilorwendigerweise w erh~blichcn Miuuhmedl,kten (führt) .• O:unit ist 
zweifelhaft., ob die lIereit,ch.f, ~ur Erleichterung der Rlickfwmuog der Arbci,nrhmerbeiträge zur 
Renten versICherung ul5lchlieh der Rückkehrtorderung oder nicht viel eher d.r Entlutung d" Rcllten­
versiehcnlng von späteren Rentenansprüchen d,enen soll. 

16 Vgl. InformJlion,dien't >-ur AusJjndcrarbe'l. Nr. 4, 19h, S. }. 
17 Vgl. die KOllitionsvercinb>rungcn von CDU/CSU und rnp. Der ausl:inderpoliliscbe Teil ist.bgedruckt 

in: Inlom"'lionsdiemt zur Auslander.trbcit , Nr. 4. "S, (Au,I.ndcrpolrtik haI Vorrlng. EinZIges Pnng­
lichhitst.hem., im Bereich .Innen und Recht.). Zu den Voreinbmmgen nach der Wahl.rn 6. März 19Sj 
vgl. "Dn Spiegel • • Nr. t}. ,,8}, S . • 0 ff. 
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frühzeItiger Erwerbsunfähigkeit oder bei lang andauernder Arbeitslosigkeit. Dies 

wäre selbst dann problematisch, wenn - was nicht zu erwarten ist - die Ausländer 

vollständig über die Konsequenzen der Annahme der Rückkehrprämie informiert 
sein würden. Da die Rückkehrer für die Sicherung gegen die genannten Risiken auf 

die Fürsorge ihrer Heimatländer vero.'iesen wären, wird de facto ein unsichtbarer 

Finanzcransfer von Heimatländern in die Bundesrepublik eingeleitet. Denn der län­

gerfristigen Entlastung der deutschen S02.ialversicherungen, oS die mit den vorgese­

henen Regelungen verbunden ist, entspricht - zeitlich verzögen - eine erhöhte Be­

lastung der Sozialfonds der Heimatländer. Auch in den Innen- und Sozialministerten 

des Bundes und der Länder bestehen allerdings Zweifel. ob unter diesen Bedingun­

gen die vorgesehenen Maßnahmen die erhoffte Verstärkung der Rückkehrquofen 

bewirken kann. Denn zum einen wissen die meisten Ausländer, daß die Höhe der 

Rückkehrprämie kaum ~usreichend ist, Um bei wachsender Massenarbeitslosigkeit in 

der Heimat längerfristig eine ausreichende Lebensgrundlage zu schaffen. Die ltierzu 
vorliegenden vielfältigen negativen Erfahrungen von Rückwanderern haben sich in­

zwischen herurngesprochcn . 09 Zum anderen müssen auch erhebliche Mitnahmeef­

fekre in dem Sinne erwartet werden, daß Ausländer, die ohnehin abwandern wollen, 

zusätzlich die Rückkehrpramie in Anspruch nehmen. Dann würde zwar langfristig 

die deutsche Sozialversicherung etwas entlastet, der im Vordergrund stehende ~u~ 
sätz!iehe Rückwanderungseffekt bliebe jedoch aUs . 

Der Grund, weshalb gleichwohl die Rückkehrforderung gegenwänig im Vorder­

grund der Diskussion steht. ist deshalb auch ein ganz anderer. Die Rückkehlllolirik 

haI eine wichtige symbolische Funktion . Sie erweckt den Eindruck. daß ausländische 

Arbeiter eine reale Alternative zur Lebensperspektive in der Bundesrepublik h~ben. 

Sie wird dadurch das Vorurteil stärken, es bedürfe nur des »guren Willens « der 

Ausländer, und schon könme mir ihnen auch alles übrige Unbill der sozialen Krise 

verschwinden. Die »Rückkehrprämie« fällt somir vor allem auf jene zurück. die sie 

nicht -annehmen«; sie geraten umer einen massiven gesellschaftlichen Abwande­

rungsdruck. 
Dieser Abwanderungsdruck wird noch verstärkt. wenn der symbolische Effekt der 

Rückkehrförderung auch den Wahrnehmungskontext der vielen Sachbc:trbeiter er­

reicht, die in den Ausländer- und Sozialbehörden das lägliche Schicksal der Auslan­

der bei uns bestimmen. Schon heUle wird in diesem Bereich durch die Wahrneh­

mung der vorhandenen Ermessensspielräume und durch den herrschenden Um­

gangston den Ausländern in aller Deutlichkeit demonstriert, daß sie als .,Gästc« 

nicht mehr erwünschr sind. Der Kern der von der CDU/CSU/fDP-Koalirion ge­

planten »Rückkchrförderung. liegt denn auch \'or allem darin, diesen administrati­

ven Abwandcrungszwang zu verstärken und - insbesondere für arbeitslose Auslän­

der - auf eine rechtlich tragfähige Basis zu srellen. 

Nun behauptet 7,war die Kommission »Ausländcrpolitik. allgemein, daß eine Er­

zwingung der Rückwanderung nicht in Frage kommt. In ihren aufenthaltsrechtli­

chen Empfehlungen jedoch finden sich konkrete Vorschläge zur Verschärfung des 

Aufenthaltsrechtes für Arbeitslose, die de facte auf einen solchen Rückkehrzwang 

hin3uslaufen. So heißr es im .Bericht .. : 

.Der Bund (außer BMA), B.den-Wüntemberg, Bayern, Niedersachsen und riic kommun.len 
Spi.,unverbände empfehlen, die Möglichkeit zu schaffen, daß ein Ausländer ohne verfestigten 

18 Auch in der ßep·ündung 7-Um GCscIle<cnlwur/ dcs Bundesr.H (a .•. 0.) wird zugeSl~nden, d.1l .sich 
längerfristig EndaslUngcn ( .. geben), weil die Renten, die später .us den ceS!.>"e'.n BcI'6.sen zu uhl<n 
w'rcn, stärker ins Gewicht (allen würden.-

19 Vgl. exemplarisch : Kbus UnS.r, Rückw.mderung griechischer Arbe.tsemig ... ntcn . ErgebnIsse <ine, Far· 
,chungsproj"kts, in : lnlormlt,onsbrid Ausländcrrrdll, H. ), JUlli '981 , S. 11911. 

2J7 
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Aufefllhaltsstatus, der seil einem Jahr Arbeitslosenhilfe bezieht, ausgewiesen werden kann.~ 
(5. 167) 

Die Wahrscheinlichkeit, daß diese Empfehlung durchgesetzt \Vi rd, ist sehr hoch; 
denn sie wird durch die wichtigsten Machtfaktoren im Gesetzgebungsprozeß in 
vollem Umfang unterstützt. Der Vorschlag, den Bezug von Arbeitslosenhilfe in die 
lange Liste der Ausweisungsgründe aufzunehmen, wäre ein Novum im Ausländer­

recht. Bislang war auf Gesetzesebene lediglich der Bezug von Sozialhilfe als Aus­
weisungsgrund normiert (§ ro Abs I Nr. 10 AusIG). Gerade in diesem Bereich ist 
jedoch die Eingriffsmöglichkeit der Ausländerbehörden aufgrund i.nternationaler 
Regelungen - insbesondere des Europäischen Fürsorgeabkommens, das für alle 
wichtigen Ausländergruppen mit Ausnahme der Jugoslawen gilt- eingeschränkt.'o 

Dic Gleichstellung der Ausländcr mie Deutschen im Arbeitsförderungsrecht ist da­
gegen durch imemanonale Regelungen nicht erzwungen; sie galt deshalb bisher -

allerdings nicht ganz zu Rechr" - als Ruhmesblatt der deutschen Sozialpolitik. Bei 
Realisierung der oben zitierten Kommissionsempfehlung, die auch noch durch Ab­

schaffung des S07.:ialdatenschutzes für Ausländer unterstützt werden soll," wird die 
Gleichberechtigung praktisch abgeschafft. Zwar werden die Ausländer - älmlich wie 
bei der Sozialhilfe - auch in Zukunft de jure gleiche soziale Rechte haben; de facta 
wird den meisten Ausländern') die gleichberec.htigte Ausschopfung der Rechxsan­

sprüche auf Arbeitslosenhilfe jedoch verspern. 

Die Nutzung der Rechte hat die zwangsweise Beendigung des Aufeochahes zur 
Folge. Diese geplanten Veränderungen sind um so gravierender, als sie in eine Zeit 

fallen, in der die Arbeitslosenhilfe aufgrund der Verlängerung der Dauer der Ar­
beitslosigkeit und der Reduzierung der zeitlichen Ansprüche auf Arbeitslosengeld 
an Bedeutung gewinnt. Gerade zu einem Zeitpunkt, in der diese Form der sozialen 
Sicherung besonders erforderlich ist, soll für Ausl~nder, als langjährige Nettoeinzah­

ler des Sicherungssystcms,'~ ein Teil des sozialen Netzes gekappr werden. Will ein 
Ausländer der Ausweisung entgehen, so bleiben ihm nur die eigenen Mind oder 
diejenigen seiner Familie. Dementsprechend wächst für Ausländer die Bedrohung 

durch Arbeitslosigkeit; zugleich wird der Zwang zur Bildung von Geldreserven für 
Notfälle erhöht und verringert sich die Möglichkeit zu gddaufwendigen Tncegra­
tionsleistungen. Doch auch die Bildung von Finanzpolstem dürfte unter Umständen 
zum Schutz gegen adminiSTrative Motßnahmen nicht ausreichen. Denn eine Arbeits­
gruppe der Ausländerkommission schlägt vor, Aufenthaltserlaubnisse nur zu verlän­
gern, wenn der Lebensunterhalt ausreichend gesichert ist.'1 Dabei wird erwogen, nur 
den Nachweis von Erwerbsrätigkeit oder des Bezugs von Arbeitslosengeld anzuer­

kennen. 
Daß es erklärte CüU/CSU-Polirik ist, vor allem auf Arbeitslose einen erhöhten 

Abwanderungsdruck auszuüben, und daß dies auch den -Liberalen« keineswegs 

unangenehm ist, zeigt die praxis der in dieser Hinsicht schon mehrfach öffentlich als 
Vorreiter aufgetretenen Berliner Landesregierung. Nach dem Berliner Ausländerer­
laß vom November 19&1 kann arbeitslosen ausländischen Jugendlichen, die sich 

noch nichr ununterbrochen fünf Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und 

lO Vgl. dnu demn"h'l ,usführlich: GrOlb/Muller-G>7.urck, Die ,o~jalen Rech.e der Ausbnder. Frank{urt 

198J. 
LI Zur Di,krtmimcrung von Au,ländcm in der Anw~ndung <I .. Arbeit,fordcrungsgeselz" w,hrend der 

Johre '974 H. vgl. D ()hsc, ~ .•. O. (Au,landischc Arbciler), S. H 1 f{. 

11 Vgl. .Beric ht . , S. ,67. 
lJ Gegrnw:; nig b,.,i, ~c" knapp ein Drittel der üb~r 16j:ihrigcn Au,hnd,.,. aus den nich'1:ur EG gchor"fld~n 

Anwerbc","cn ~mcn werfC"Stiglen Aufentho.lt«tAIUS'. (v gl. 111. S. 10). 
~4 Vgl. die Dokumen.auon d« Jugend,m.es S.uu&>rl, die sich weitgehend diesem Thema widme!: ,Denk­

zmd ZUr Ausländerleindlichkeih, in: Information,dienst Lur Ausländerorbei., Nr. 4, 1981, S. Il 11. 
>\ Vgl. 1., S. 49. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1983-3-231 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:42:47. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1983-3-231


auch an keinem berullichen Bildungsprogramm teilnehmen, nach der Volljährigkeit 

die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis verweigert werden. Ziel des Kommis­
sionsberichtes ist es, eine ähnliche Praxis für alle Ausländer im Ausweisungsrech( 
festzuschreiben . Aber selbst wenn dies im Bundestag nicht durchsetzbar sein sollte. 

wird der Bericht seine Wirkung nicht verfehlen. Mit der Offenheit, die den Channe 
höherer Verwaltungsbeamten ausmacht, hat der für Ausländerrecht zuständige Mi­

nisterialrat im baden-würrtembergischcn Innenministerium bei einem Vortrag vor 
Mitarbeitern der Sruugarter Ausländerbehörde die Richtung vorgegeben. die in Zu­
kunft einzuschlagen is(: ~ Bei restriktiven Maßnahmen können Sie sich angesichts der 
.Klimaveränderungen, im politischen Raum der Rückendeckung durch Ministerien 
und Landesregierung sicher sein.u 16 

2 . Begrenzung des Familien.rlAchzugs 

Schon die sozialliberale Koalition hatte die Begrenzung des Familiennachzugs im 

oez.ember ! 981 '7 eingeleitet. Ausländerkindern im Alter von 16 und 17 Jahren 
wurde der Zuzug verwehrt. Zusätzlich darf seitdem die zweite Ausländergeneration 

ihre Ehepartner nur dann in die Bundesrepublik holen. wenn ein Ehepartner einen 
achtjährigen Aufenthalt im Tnlilnd nachwcisen bnn und wenn zudem die Ehe seit 
mindestens einem Jahr besteht. Oie weitere Senkung des Nachzugsalters für Aus­
länderkinder auf höchstens 6 Jahre wurde bisher jedoch von der FoP blockiert. Seit 
dem MachtverluSl des Bürgerrechtsflügels der FDP ist jedoch fraglich, ob dieser 
Widerstand von Dauer sein wird . Zwar ist in den Koalitionsverhandlungen fest­

geschrieben worden, daß es vorerst keine weitere Herabsetzung des Nachzugsalrers 
geben wird. Wieviel in diesem Bereich von der FDP zu halten ist, wurde allerdings 
bereits bei der Vorstellung dieses Teils der Koalitionsvereinbarungen vor der Presse 
deutlich. poP-Generalsekretärin Ad~m-Schwaetzer war mit der Aufzählung der 
FDP-.Erfolge« noch nicht fereig, als CSU-Kollege Scoibcr schon widersprotch: Man 
versuche zwar die Zahl der Ausländer vorerst vor allem durch finanzielle Anreize zu 
verringern, aber wenn das nicht reiche, käme selbstverständlich ein Gesetzesentwurf 
im Sinne der Pläne Von Bundesinnenministcr Zimmermann.'! 
Und dessen Pläne hat - wie im »Bericht« nachzulesen ist - der wesentliche Macht­

block in der Ausländerexekutive bereits abgesegnet. Vorgesehen ist: 

.Das Höchstnachzugsalter für Kinder wird grunds:lt;dich \·om vollendNeo 16. auf das 6. Le­
bensjahr herabgesetzt.. (S. 95) 

Grundsätzlich gegen diesen Vorschlag haben sich nur das Auswärtige Amt, Bremen, 
Hessen und die Ausländerbeaufrragtc der Bundesregierung ausgesprochen. Im üb­
rigen ging der Streit nur noch um die Ausgestaltung von Übergangs- und Ausn3h­
meregelungen. Es ist bei dieser Sachlage nur noch eine Frage der Zeit, bis Zimmer­
mann einen cnrsprechenden Geserzescnrwurf vorlegt und man darf gespannt sein, 
wie die FDP, der Genscher und Frau Funke als die politisch Verantwortlichen für 

die insoweit in Opposition srehenden Behörden angehören, darauf reagien. 
Auch der Nachzug von Ehegatten von Auslandem der zweiten Generation soll 
weiter erschwert wcrden . Obwohl diese generelle Richtung innerhalb des herrschen­
den Machtblockes kaum strittig war, standen sich in der Kommission sechs alterna-

.6 Vgl . Frankfurter Rund<ch.u "om I s. 1. 198). 
lj Leitlinien der BU/lde.srcgierung zur sozi,lvfr~ntworlJ i <hfn Steuerung des f,milienn,chzug, vom 1. Oc· 

zember "SI. Diese Leitlinien wurde.n in deo cinzrlnen Ausländer"r!.,,<n der Länder umg.'et>l. Dabei 
verfährt Bromen groilzügigcr . 1, Bayern, das bcre.;t5 gegenwärtig {ÜI" drn Ehevucnnochzug von Au,­
ländern der zweiten Generation cin 3iährige, ße5tchen der Ehe iorder .. 

1& Vgl. Befiehl in ,·Dcr Spiegtl •.. a .•. O. (Anm. 17). 

2)9 
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tive Maßnahmen gegenüber. Sie reichen von der Forderung einer dreijährigen Be­

standszeit der Ehe bei mindestens achtjährigem Aufenthalt eines Parmers in der 
Bundesrepublik - einem Kriterium. das nach dem Scheidungsrecht schon für die 

Feststellung der Zerrüttung einer Ehe ausreicht - bis Lur abenteuerlichen Vorstel­
lung des Bundesinnenministers. neben dem - wohl selbstverständlichen - Recht des 

Ehcg;mennachzugs nach erfolgter Einbürgerung eine Zuwanderung nur im Rahmen 

einer Quote zu erlauben. die jährlich neu festgelegt wird. 
Diese Regelungen sollen zumindest in den Grundzügen im AusländergesClz veran­

kert werden. Denn 

-Regelungen allein durch Aligemetne Verwahungsvorschrifren stünden mil der neuen Recht­
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Vorbehah des Gesetzes nicht in Einklang, wo­
n.eh im grundrechtsrelevamen Beretch die für die Verwirklichung der Grundrechte wesemli­
chen Fragen vom Gesengeber selbst geregeh werden müssen.« (I!. S. 19) 

Damit wird eingestanden. daß die derzeitigen Beschränkungen des Familiennach­

Lugs, die bebnndieh nicht auf Geselzesebenc nonniert sind, mit Rechtsstaatsprin­

zipien nicht in Einklang stehen. Die angestrebten Regelungen mÜssen darüber hin­
aus auch als materiell verfassungswidrig!9 als weitgehend unpraktikabeJ und inef­

fektiv angesehen werden . Die bedeutendste Wirkung dürfte in der Schaffung eines 

zusätzlichen Potentials an Illegalität, an Verunsicherung und damit an verstärkten 

Zugriffsmögliehkeiten der Bürokratie ~uf die hier lebenden Eltern liegen. 

Artikel 6 des Grundgesetzes. der die Familie unter den besonderen Schuc-l des Staa­

tes stellt, gilt als a!Jgemeines Menschenrecht nicht nur für die Staats.bürger sondern 
ebenfalls für die Ausländer. Dagegen kann nicht eingewandt werden, wie es von den 

Befürwortern der Naehzugsbegrcnzung geschieht, daß es den Ausländern frei­

stünde, ihren Fami\jenzusammenhalt im Heimatland zu gewährleisten . Diesem Ar­

gument ist die Position des deutschen Juristentages entgegcnzuhahen. der festsce!Jte, 

daß Ausländer. die über Jahre in der Bundesrepublik leben , in Grundrcclmposilio­
nen der Deutschen hineinwachscn . !Q Scit 1974 aber gab es keine Ausländeranwer­

bung. so daß zumindest ein Mitglied VOn ausländischen Arbeiterfamilien seinen 

dauerhaften Lebensschwerpunkt in der Bundesrepublik hat und sich seit etwa [0 

Jahren im Lande befindet. Für ausländische Arbeitnehmer muß daher Artikel 6 in 

derselben Form gelten wie für deutsche. Auch Deutschen gegenüber aber wäre es 

abwegig. sie zur familienzusammenführung auf Örtlichkeiten zu verweisen, die von 

ihrem dauerhaften Lcbensmittclpunkt entfernt liegen. 

Die vorgesehenen Regelungen sind weiterhin auch kaum praktikabel. Denn Auslän­

der können eine ganze Palette von guten Gründen anführen. warum sie ein Kind 

zwar nicht vor dem 6. Lebensjahr in die Bundesrepublik geholt haben, dies jedoch 

zum gegebenen späteren Zeitpunkt tun müssen. ohne daß die Ausländerbehörde in 

der Lage wäre, Argumente emgegenzuhalten. die vor den Verwaltungsgcriehten 

Bestand hätten. Solche Nachzugsgründe sind etwa, daß die Großeltem gestorben 

sind, die vielfach die Betreuungsaufgaben übernommen haben; daß die bisherigen 

Betreuer nicht mehr willens sind, ihre Aufgaben fonzuführen; daß es zu unheilbaren 

Zerwürfnissen mit den Betreuungspersonen gekommen ist; daß jetzt die kleine 

Wohnung, welche die Behörden nicht als angemessen für einen Familiennachzug 

erachtet hatten, zugunsten einer größeren aufgegeben wurde. welche die Behörden 

akzeptieren . 

Die quamitativen Begrenzungseffekte dürften nicht nur ~us diesen Gründen, son-

19 Ygl. \C . B. Guuch'.n des Dcuuchcn C .. il>s"crblnd~" in: InlormOlionsdienS! zur Ausllndcr:lrb.i" Nr. J, 
J9S l , $. 'l H. sowie Benold Huber. Familicnn.chzug lind GrundgcsOlz, in , InfomlO,ion,brid Au.län­
derrecb. , H. " '981, 5. I (f. 

)0 In; Abhandlungen des 5J. DJT, Ableilung Au.lindcrrcch., Band L, S. 287 
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dern auch deswegen relativ gering ausfallen, weil die große Welle des Famil.iennach­

zugs bereits in der Vergangenheit und insbesondere in den Jahren [979/80 stange­

funden haI. Die Zuwanderungen nehmen trendmäßig seitdem kontinuierlich ab. Das 

Deutsche Ins!itut für Winschaftsforschung schätzt das verbleibende Nachwgspo­

tential auf rund 300000 ein.!' Daß sich ein "ZUsätzlicher erheblicher Nachzug daraus 

ergeben würde, daß ausgerechnet die in der Bundesrepublik aufgewachsenen Aus­

länder, die zum Teil bereits von Kulturmerkmalen des Einwanderungslandes geprägt 

sind, ihre Ehepartner in großem Maße im Heimatland suchen, ist bisher völlig un­

bewiesen. 

Wenn man darüber hinaus bedenkt, daß überdies der Wanderungssaldo der Auslän­

der gegenwärtig negativ ist (d. h. daß derzeit mehr Ausländer ab- als zuwandern), 

dann wird deutlich, daß das - inzwischen beendete - Anwachsen der Ausländerbe­

völkerung weitgehend hausgemacht war und aus Gebunen im Inland resultiert, die 

durch Zuwanderungsbegrenzungen nicht gesteuert werden. 

Wenn die Regelungen verfassungsrechtlich bedenklich und darüber hinaus ineffektiv 

sind, lassen sie sich dann nicht als unbedeutend ad acta legen? Das ist deswegen nicht 

der Fall, weil die Versuche ihrer Durchsetzung die ausländischen Arbeiter - und 

zwar 3uch diejenigen mit »verfestigtem« Aufentha\tsstatus - mit einem Netz von 

zusätzlichen Kontrollen, Schikanen und Gefährdungen des Aufenthaltsstarus über­

ziehen werden. Die Begrenzung des N2chzugsalters etwa setzt verstärkte admini­

strative Komrollen der im Inland anwesenden Ausländerkinder voraus. Das kann 

auf zwei Arcen durchgeführt werden. Entweder wird für Kinder die Aufenthaltser­

laubnis selbst eingeführt oder den Eltern wird, wie es beim Verbot des Familien­

nachzugs in Berliner Sperrbezirken praktiziert wurde, eine Auflage zur Aufenthalts­

erlaubnis gemacht, die den Nachzug der Kinder umersagl. Beide Wege schließen 

sich nicht aus. Die Ausländerkommission hat zunächst die generelle Einführung der 

Aufenthaltserlaubnispflicht für Kinder empfohlen. Diese Neuregelung soll nicht nur 

für zureisende Kinder, sondern selbst für Neugeborene gelten: 

.Bei ausländischen Kindern, die in der Bundesrepublik gcboren werden, ist die Aufcnthaltser­
laubnis innerhalb von drei Mona[en 2.U beanlragen.~ (s. 78) 

Daß man - wenn man schon glaubt, die Aufenthaltserlaubnispflicht für Kinder 

einführen zu müssen - bis auf Neugeborene heruntergeht und nicht etwa bei Sechs­

jährigen, dem Einsatzpunkt der geplanten Nachzugsbeschränkungen. ansetzt, liegt 

an der fatalen Kontrollogik, welche den Nachzugsregelungen entspringt. Man will 

nämlich damit verhindern. daß ein Ausländer sein - sagen wir - im AlTer von acht 

Jahren nachreisendes Kind als sechsjähriges zur Schule anmeldet und behauptet, es 

sei bereits mit vier Jahren erlaubt eingereist. Dann könnte nach den bisherigen Re­

gelungen allenfalls ein Verscoß gegen Meldepflichten gerugt werden. Der vollen 

Aufenthaltserlaubnispflicht hingegen könnte es nicht entgehen. Ohne Aufenthalts­

erlaubnis würde es bei seiner Entdeckung als illegal anwesend angesehen werden mit 

aufenthaltsrcchclichen Konsequenzen für das Kind und die Eltern. 

Eine brisante Mischung geht dieser Vorschlag zur Ausdehnung der Aufenthaltser­

laubnispflicht mit einer anderen Empfehlung ein. Vorgesehen isr, die Aufenthaltser­

laubnis nicht zu verlängern, wenn kein ausreichender Wohnraum vorhanden ist. (1., 

49) Die zuständige Arbeitsgruppe beklagt, daß sich in diesem Bereich eine .gefe­

stigte ausländerrechtliche Praxis« bisher nicht entwickelt hat: 

»Zwar koppeln einige Länder den Familiennachzug an das Vorliegen einer solchen Wohnung, 
jedoch verf:ihn die Praxis uneinheitlich, wenn der Ausländer die ordnungsgemäße Wohnung 

)' Vgl. Ausl:indcr lind AUlländerbeschlf~igung in der ßund.,..republik Deutschhnd, OIW-Wochenbcrich" 
Nr. )7, '98>, ,6. September '98>, S. -\ 19· 
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aufgibr, wenn die Familie für die Wohnung zu groß wird oder wenn der Ausländer Kinder 
unter 16 Jahre in die Wohnung nachgezogen har, obwohl die Wohnung für die Familiengröße 
zu klein ist.. (I., 45) 

In Zukunft soll auch in diesen Fällen die Aufenthalcserlaubnis nur verlängen wer­
den, wenn ausreichender \'V'ohnraum nachgewiesen werden kann. Bemerkenswert 
dabei ist, daß den Behörden dabei keine Beweispflicht auferlegt werden soll, daß 
entsprechender Wohnraum überhaupt vorhanden istY Die Mischung beidcr Rege­

lungsbereiche (Aufenthaltserlaubnispflicht für alle Kinder, unzureichender Wohn­
raum als Verbot der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis) zeitigt folgendes Ergeb­

nis: Will ein Ausländer nicht die 3ufenthaltsrcchdiche Illegalität selbst seiner im 
Inland geborenen Kinder riskieren, muß er (ür sie eine Aufenthaltserlaubnis bean­
tragen. Die damit der Ausländerbehörde dokumentiene Vergrößerung seiner Fami­

lie jedoch geht in die Berechnuog des ausreichenden Wohnraumes ein, die eine 
Voraussetzung ist für die Verlängerung der eigenen Aufenthaltserlaubnis . In Woh­
nungen an der Grenze der Zul~sigkeit gefährdet mithin jede Gebun eines Kindes in 
diesen FlUen den Aufenthaltssurus der Eltern. 
Insgesamt dürften die Familiennachzugsregc!ungen einen weiteren Schub an illegal 
Anwesenden auslösen. Denn viele Ausländer werden selbst dann, wenn sie den 
Familiennachzug unzweifelhaft vor den Verwaltungsgerichten durchsetzen könn­

ten, ihre Kinder auf dem Besuchsweg zu sich holen. Schon heute hat sich nach 
Aussagen der zuständigen Arbeitsgruppe das Bild der [}legaliLät insofern gewandelt, 
»als megale heute weniger in Wohnheimen und B:urackcn zu finden sind, sondern 
häufig bei Verwandten und Bekannten leben.~ (1.,23) Diese Veränderungen werden 
sich in Zukunft noch weiter verstärken. Da Illegale somit schwieriger zu identifizie­
ren sind, ist die Bürokratie nach Einschätzung der Ausländerkommission auf neue 

Kontrollformen angewiesen. Die gravierendste wird in folgender Empfehlung deur­
lieh: 

»AUen Ausländern sollte die POicht auferlegr werden, slers ihren Paß mit sich zu führen.« 
(1., l5) 

Mit der allgemeinen Paßpflicht für Ausländer und den dabei erwanbaren Verstößen, 
die wiederum aufenthaltsrechcliche Konsequenzen nach sich ziehen können,)) 
würde ein weiteres Sonderrecht konstituiert, welches auch die Ausländer einbezieht, 
welche bereits über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder gar eine Aufenthalts­
berechtigung verfügen. Zurecht werden bei Kritikern hier Erinnerungen an die süd­
afrikanischen Paßgeseae wach . 

NUll ist es selbst für die Ausländerkommission kaum vorstellbar, daß illegal anwe­
sende Ausländerkinder den Eltern weggenommen und von deutschen Beamten ins 
Ausland verbracht werden . Aus diesem Grund sollen die Eltern selbst in die Pflicht 

genommen werden : 

"Ausländische Ehern oder sonstige Personen, die anstelle der Ehern die wsächlichc Personen­
sorge .lustiben, werden geseu :lich verpflichtet, minderjährige Kinder in das Ausland zurück­
zubringen, wenn diese sich unerlaubt im Bundesgebiet aulhalten (Nichterfüllung isr Auswei­
su ngsgrund). ~ (5. r 75) 

Das Geset2 kann encweder die »P((icht zur Zurückbegleitung« (ebd .) direkt oder 
durch die Möglichkeit einer entsprechenden Auflage zur Aufenthaltserlaubnis vor­
sehen. Schon nach der gegenwärtigen Rechtslage können solche Auflagen auch bei 

JL Vgl. 1., So; our Bremen und die Auslond.rbe,ulrng.c des Bunde' tratm für ein. ßtwei'pfl,dll d .. 
Behörde t in. 

B Vor all em, weil der gfsclzliche Auswcisungskat.log um emen T.tb"llnd .erheb~cher oder beh~rrlich" 
Verstoß gegen die Rechtsordnung ' erweitert werden soll (vgl. Bericht, S. 161). 
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einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nachträglich vorgenommen werden . Diese 
geplanten Regelungen erheben die Eltern selbst zu Vollzugsorganen der Ausländer­

bchörden in Sachen Familientrennung. Die Optik bleibt gewahrt. -Deutsche Behör­
den sind nicht gezwungen. Eltern und Kinder gewaltsam zu erenncn.~ (IV., 40). 

Doch diese Gewalt stehe - nur ctwas diskreter - im Hintergrund. Verweigern Eltern 
die private Abschiebung ihrer Kinder. dann würde dieses Verhalten als eine Verlet­
zung erheblicher Belange der Bundesrepublik Deutschland interpretiert werden und 
eine Ausweisung der gesamten Familie nach sich ziehen können. 

J. ~/nteg'Y(llion" durch Verschä11mg des Aufenthaltsrechrs 

Verbal/äßt auch die christlich-liberale Koalition keinen Zweife! daran. daß die lang­
jährig anwesenden Ausländer in die bundesrepublikanische Gesellschah integriert 
werden müssen . In der praktischen Politik bleibt dieses politische Ziel jedoch durch­
weg ohne Konsequenzen. So war auch in der Ausländerkommission nur eine Ar­
beitsgruppe mit [ntegrationsfragen befaßt. während sich die übrigen drei eher den 
repressiven Maßnahmen widmeten. Die Integrationsarbeitsgruppe behandelte 

hauptsächlich Möglichkeiten "-Ur Veränderung des Aufenthahsrechtes. Dieses 
Thema soll daher auch im folgenden im Mittelpunkt stehen. wobei aber die Emp­
fehlungen aller Arbeitsgruppen herangezogen werden, da nur die Kombination der 
Empfehlungen ein Gesamtbild der Entwicklungsperspektiven ergibt. 
Ausgangspunkt aller Überlegungen isr dabei die Einschätzung der Exekulive. daß 

die oben (unter L) beschriebene »Logik~ des Ausländergesctzes von 1965 in den 
letzten Jahren durch die Rechtsprechung der Verwalcungsgerichte zunehmend ge­
fährdet ist. Aus der Sicht der Ausländerkommission ist die vom Bundesverfassungs­
gericht eingeleitete und von den Verwaltungsgerichten konkretisierte Entwicklung 
zu mehr Rechtssicherheit für die Ausländer ein nicht hinzunehmender Verlust an 
»Rcchtss~cherhei(. für die Bürok~tie: 

.Die allgemeine Negalivschranke (des § l Ab •. lAusiG: " . . . Belange ... ' - d. V.) hat sich in 
der Praxis letztlich nicht bewährt. da nach der Rechtsprechung des Bundesverwallungsgericht5 
nicht schon iede. nicht einmal jede erhebliche Bceinuiichrigung von Interessen dcr Bundesre­
publik Deutschland die Erteilung der Aufcnchahserl~ubnis nach § 2 Abs. I SalZ lAusiG aus­
schließt. Eine allein auf diese Vorschrift gestützte Ablehnung der Aufenthahserlaubnis ist 
deshalb mir dem für die Ausländerbehörde nur schwer einschärzbaren Risiko der Aufhebung 
durch die Verwahungsgerichte belaste\. " (1.. 10) 

Aus diesem Grunde empfiehlt die Kommission anstelle der »allgemeinen Negativ­
schranke« den Ausländerbehörden gesetzlich fixierte Bedingungen vorzugeben. un· 
rer denen einc Aufenthaltserlaubnis versage werden muß. ohne :\lIerdings die zusätz­
liche breite Enlscheidungsbefugnis (.die Aufenthaltserlaubnis kann erteilt wer­
den .. . «) anZUI.tStCn. Es sollen »MindcslvorausselZungen für die Verlängerung des 
Aufenthahes« in das AusländergesetL aufgenommen werden. Eine Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis soll nur in Frage kommen: 
- »wenn der Lebensunterhalt für den Ausländer und seine unterhaltsberechtigren 
Familienangehörigen gesichert ist.. (S . 76) Eine solche Sicherung kann durch Er­
werbstätigkeit und den Bezug von Arbeitslosengeld nachgewiesen werden. Die 
Inanspruchnahme von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe hingegen wären dann cin 
verbindlicher Grund für die Versagung der Aufenthaltsverlängerung; 
- »wenn eine ordnungsgemäße und nicht unzureichende Wohnung vorhanden ist~ 

und 
- »wenn sich der Ausländer keine erheblichen Versröße gegen die deutsche Rechts­
ordnung zuschulden kommen Iäße. wobei besonderes Gewicht auf ausländcrspezi-

143 
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fische Verstöße zu legen ist~. (ebd.) Dabei ist besonders an Verstöße gegen das 

McJdcrecht, das Aufcnthaltsrechr und das Arbeitserlaubnisreche gedacht. Für Aus­

länder, die noch keinen ~verfcsligten olufenthalcsrechrlichen Status" besitzen, also 
noch auf die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis angewiesen sind, werden hier 

eine ganze Reihe neuer - etwa bei Bezug von Arbeitslosenhilfe - zum Teil erhebli­

cher Restriktionen konzipiert. Doch auch die Ausländer mit unbefristeter Aufent­

haltserlaubnis bleiben davon nicht verschonr, d;! eine nachträgliche Befristung erwo­

gen wird. Besonders gefährdet sind insoweit arbeitslose Jugendliche, die nach der 

Volljährigkeit das Elternhaus verlassen, zumal gerade auch für sie das Erreichen 
eines »verfestigten« Aufenchaltsstatus erschwert werden soll. 

Auch auf einem weiteren Wege erwog die Ausländerkommission, der sog. »kalten 

Verfestigung« (vgl. S. 11 J) - d. h. der gerichtlichen Einschränkung behördlichen 

Ermessens bei mehrmaligen Verlängerungen der Aufernhaltserlaubnis - entgegenzu­
treten. So wurde der Vorschlag zur Einführung eincr besonderen hervorgehobenen 

Enrscheidungsschwelle der Ausländerbehörde diskutierr: 

DErftillt ein erwerhSläriger Ausl3nder. der nach dem An\VcrbesloPP eingereisl ist, nach fünf­
i~hrigem rechlTnäßigem Aufenlhah die gesclzlichcn Voraussclzungen für die unbefristete Auf­
enlhaltserlaubnis, so mltß die Auslanderbehorde abschließend entscheiden, ob der weilere 
Aufenthalt erlaubt werden soll oder nicht (Ermcs5cnsenlscheiJung). Enlscheidel sie positiv. 
d.nn kann ~ie die Aufenthaltserlaubnis nur unbc(nslel verlängern .• (ebd.) 

Obwohl dieser Vorschlag von den Ländern und Gemeinden abgelchnr wurde, be­

sitzt er gewisse Aussichten auf Realisierung, da er von :llten Bundesressorrs (mit 

Ausnahme des BMßiWi) unterstützt wurde. Die Empfehlung enthilt eine rechtslo­

gisch abenteuerliche Konstrukcion: Obwohl sich die aufenthahsrechrlichen Voraus­

setzungen fur den Ausländer durch Zeitablauf verbessere haben (vgl. z. B. § 8 
AuslG), wird der Ermessensspielraum der Behörde gesetzlich zu lasten des Auslän­

ders eingeschränkt. Hier soll durch die Hintertür das vom Bundesverfassungsgericht 

längst 7.U Grabe gefragene »Rotationsprinzip« wieder zum Leben erweckt und ge­

setzlich festgeschrieben werden - vorerst n:l.türlich als Einbahnsrraße aus Deutsch­

land heraus . 
Erst wenn es dem Ausländer gelungen ist, alle diese aufe.nthaltsrechtlichcn Hürden 
zu überwinden, dann stellt ihm die AusländerkommIssion durchaus auch verbesserte 

Rechtspositionen in Aussicht. Während bisher die Eneilung einer unbefristeten 

Aufenthaltserlaubnis oder e.iner Aufenlhaltsberechtigung nur als Verwaltungsrcgel 

(,.ist regelmäßig zu eneilen") und lediglich auf der Ebene der allgemeinen Verwal­

tungsvorschriften besteht, schlagen der Bund, Berlin . Bremen und Hessen die Ein­
ri;iumung eines geserzJichen Rechtsanspruches vor (vgL Berichr S, J 11). Damit wür­

den erstmalig subjektive Rechtsansprüche in das allgemeine Aufenthaltsreclu Ein­

gang finden. Dies wäre sicherlich als eine erhebliche Verbesserung des Rechtsstarus 

zu werten, würden nicht in den Vorschlag gleichzeitig Erweirerungen der von den 

Ausländern geforderten Vorausserzungen integriert, die ihn zumindest teilweise 

wieder entwerren. Die bisherigen Voraussetzungen)" sollen ergänzt werden etwa 

durch die Forderung, daß in den letzren zwei Jahren kein Ausweisungsgrund vorlag 

oder daß ein »gesicherter Lebensunterhalt aufgrund eines ungekündigren Arbeits­

verhältnisses (oder entsprechenden Erwerbsverhältnisses)« nachgewiesen wird 

}4 Die unbelrm.le Aufenrh,luerl.ubnis wird Au,bndem nleh SJ3hrigem ununterbrochenen leg;tlcn Au!· 
enlh.11 ertcih, ,o(,'rn ,ie odor der Ehcgauc die besondere Arbci"erbubnis, einhehe deutsche Spr:tch­
kennrni«e sowie <me angell"'s,.n< WOhOWlg bcsilzen und ihre Kinder der gesetzlichen Schulpllichl 
n,chkommcn. Die Erteilung der Aufenthahsbt rechligung erfordert zu ,ät7Ji ch einen 8;ährigen Aufeot­
h,h, tin e Einlüg>rng in das winsch.fdichc und soz.ialc Leben sowie .u ~reichtndc l)eutschk"nnlni.ssc. 
Auslä.nderkinder könnt" 'uch VOr Ablau! von fünf J.u.rtn die uobdriSiete Aufenrh,{tscrlaubnis erhalten. 
wenn ci" Ehern«;1 eine unbdriSlclt hufcnIO.lt>erbubnis besitzl. 
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(S. (08). Selbst der Bezug von Arbeitslosengeld würde in diesem Fall die Entsrchung 

eines Rechtsanspruches vereiteln. Die Verknüpfung mit Ausweisungsgründen ist um 

so schwerwiegender, als gleichzeilig diese Gründe substanciell enveiteTl werden sol­

len (Bezug von Arbeitslosenhilfe) und durch Familiennachzugsregelungen ein er­

heblicher Illegalitätsdruck entsteht. 
Besonders hart treffen die Veränderungen der geforderten Voraussetzungen für eine 

unbefristete Aufenthahserlaubnis die zweite Ausländergeneration. Denn abwei­

chend von den bisherigen Regelungen soll auch von ihnen cine .eigensländige Si­

cherung des Lebensunterhalts« gefordert werden (5. 120). Als Argument, das für 

diese Neuregclung spricht, hielt die Kommission fest, 

.. Es ist sachgerecht, die Anforderungen für die Erlangung der unbefristeten Aufenth'lhserl~ub­
nis für nicht hinreichend integricflc junge Ausländer durch das Ertordernis der beruflichen 
Eingliederung zu erhöhen . Denn es ist in ersler Linie die Aufgabe der Eltern, dafür 2U sorgen, 
daß ihre Kinder, die auf Dauer bierbl<:,ib~n wollen, zum Erwerb des eigenen Lebensuntcrhahes 
in unserer Gesellschaft in der Lage sind.« (S. 119) 

Angesichts von Massenarbeitslosigkeit, die Jugendliche und Ausländer lind daher 

ausl2ndische Jugendliche ganz besonders hart trifft, ist unerfindlich, wie gerade die 
ausländischen Eltern in der Lage sein sollen, aus reiner Fürsorgepflicht die Arbeits­

marktverhältnisse zu verändern und ihren Kindern zur beruflichen Eingliederung in 

das Erwerbsleben zu verhelfen. In Verbindung mit den bereits erwähnten Erweite­

rungen des Ermessens der Behörden zur Nichtvedangerung einer Aufenthaltser­

laubnis ergibt sich hier ein scharfes Instrumentarium, um insbesondere den Druck 

auf arbeitslose ausländische Jugendliche zur Abwanderung bei Volljährigkeit zu 

erhöhen. 

Überdies ist auch insgesamt der unzureichende Schutz zumindest der ersten Verfe­
stigungsstufe, der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis, gegen Eingriffe der Bürokratie 

zu betonen . Denn eine solche Aufenthaltserlaubnis kann die Ausländerbehörde nach 

geltendem Recht auch nachträglich befristen und mit Bedingungen und Auflagen 
versehen . Sowohl die unbefristete AufenthaltSerlaubnis als auch die Aufenthaltsbe­

rechligung sind zudem an die Laufzeit des Passes gebunden und verlieren mit ihm 

ihre Gültigkeit. Schließlich ist fraglich, ob die Neuregelungen wcnigS[ens in Form 

von Rechtsansprüchen der Ausländer erfolgen . Denn mit Baden-Württemberg, Bay­

ern lind Niedersaehsen haben Bundesländer mit bedeutendem Gewicht im gegen­

wärtigen Machtkontext ihre Opposition dagegen deutlich gemachr. Diese Länder 

und die kommunalen Spitzenverbände ziehen es vor, wenigstens bei der ersten Aus­
ländergeneration bei der gegenwärtigen Regelungsform z.u bleiben. (5. tl t) 

Die völlige rechtliche Gleichstellung mit DeutSchen erreichen Ausländer erst mit 

Erwerb der deutschen StaatSangehörigkeit. Eine erhebliche Erleichterung der Ein­

bürgcrungsmöglichkeiten ist jedoch nach dem Kommissionsbericht nicht zu erwar­
ten. Aus dem Unionslager trat lediglich Berlin - 7.usammen mit den sozialdemokra­

tisch regierten Ländern Hessen und Bremen sowie der Ausländerbeauftragren der 

Bundesregierung - für eine »gesetzliche Regelung mit Einbürgerungsanspruch" 

(S. '24) ein, wobei diese Regelung allerdings nur für die »zweite Generation. Gel­
tung erlangen soll. Die Bundesministcrien und kommunalen Spitzenverbände stre­

ben hingegen lediglich eine .gesetzliche Regelung ohne Reclusanspruch" an, wäh· 

rend Bayern und Baden-Württemberg zur Erleichterung der Einbürgerung lediglich 

die entsprechenden Richclinien verändern, das restriktive Staatsangehörigkeitsgesetz 
jedoch nicht antasten wollen. Für die »erste Generarion« wird vom Bund, Baden­

Wümemberg und Bayern schlichl die »Beibehaltung des gegenwärtigen RcchtSzu­
st.andes« geforderr. (S. 123) 

Doch selbst die Vorschläge zur erleichtenen Einbürgerung sind verkoppelt mit er-
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weiterten rechtlichen Restriktionen im Vorfeld. So wurde bei einem generellen Aus­
schluß oder einer erheblichen Einschränkung (QuOlenregelung) des Ehegattennach­
zugs für Ausländer der zweiten und drinen Generation vorgeschlagen, einen Ehe­

gattennachzug grundsätzlich nur nach Einbürgerung des hier lebenden Parmers zu 

ermöglichen (5. 100). Der Bundesminister des Inneren empfahl sogar - allerdings 
gegen das Votum aller übrigen Teilnehmer - die Möglichkeit der erleichtenen Ein­
bürgerung mit der Verweigerung einer .. Aufenthaltsverfestigung« zu verkoppeln 
(Ill., S. )0). Damit wäre eine Verbesserung des Rechtsstatus materiell in eine Erwei­
terung des bürokratischen Handlungsspielraumes verwandelt. Genau darin liegt 
auch die Problematik der Konzeption des Berliner Senats, die von den Ausländern 
eine Emscheidung zwischen Einbürgerung oder Rückkehr verlangte. H Denn aus 
guten Gründen drängen Ausländer in der BRD gegenwärtig nicht auf einen raschen 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit: Zum einen ist die Einwanderung nur als 
ein Prozcß zu begreifen, in dem eine reale Rückkchrwahrscheinlichkejt Lwar immer 
mehr abnimmt, die emotionale Lösung vom Heimatland aber erst relativ langsam 
diesen Entwicklungen folgr. Zum anderen würden Ausländer mit der Einbürgerung 

eine Rückkehroption gefährden, die sie schon au (grund unkalkulierbarer Entwick­
lungen der gesellschaftlichen Umwelt aufrechterhalten müssen, selbst wenn sie die 
Heimkehr nicht anstreben)O Die selektive - auf Kinder der zweiten und dritten 
Generation zugeschnittene - Erleichterung der Einbürgerung würde darüber hinaus 
in den F~milien unterschiedliche 5taatsbürgerscha(ten konstitutieren, so daß ein 
»einbürgerungswilliger~ junger Ausländer unter diesen Umständen auch mit einem 

erheblichen sozialen Druck der noch stark autoritär geprägten Familien rechnen 
müßte. 
Wenn trOlZ dieser Gründe die Beibehaltung der eigenen Staatsangehörigkeit als Ent­
scheidung zur mittelfristigen Rückkehr interpretien wird, dann läßt sich die Einräu­

mung von erleichterten Einbürgerungsmöglichkeiten im Endeffekt nur als - auf den 
ersten Blick paradox anmutende - Maßnahme bewenen, die Rückwanderung in die 
Heimatländer LU forcieren. 

lJI. Perspektiven einer menschenrecht/ich orientierten AU.<länderyolitik 

Der Konte.xt, in dem die Perspektiven des Ausländerrechts als Alternativen durch­
setzbarer und nicht-durchsetzbarer Politik zu lnalysieren w3ren. um(aßI nahezu das 
gesamte politökonomischc und sozial psychologische System der Bundesrepublik 
und kann hier nicht einmal ansatzweise dtlrgcslellr werden . Wir sind bei unserer 
bisherigen Untersuchung sogar noch hinter dem von der Ausländerkommissiol1 

selbst behandelten Themcnrahmen z.urückgeblieben. 

Eine eigenständige Diskussion unter dem Aspekt von Rcchtsstaatlichkeit und Frei­
heitsrechten verdienten daneben auch die folgenden in der Kommission behandelten 
Themen: 
- erleichterte Ausweisung allein aufgrund eines Tatverdach(s vor der Verurteilung 

(5. 156); 

) j Vgl. Der S.n3lor rur Gc;undheit, 50>'.1.105 und Fam,lie, Berhn. Mitein;U1der leben. Allsl:iodcrpolitik '01 

Bulin. Berlin 19S,. 5. 4. Noch einem Besuch des F.e(;ierendcn Btir~mn.iS{e("S von Berlin in der Türkei 
wird diese Konzeption vom Berliner Senat allerdings al, •. ni,ht mehr aktuell. bc'zeichn~l. 

)6 So hOl dIe Studie d',$ Insmuu (ur Angcwmdte Sozialwissenschafteo (lnf •• ) >ibor lUrk.ischr Jugendliche in 
Nordrhein- Westr.l.n .me hohe Angst "or der Allsweirung der Fremden{eindlichkeit ,u{gedeckt. Für 
68% der jung~n Turken bereitet die Auslaod.rfeindlichkfir dIe t;roßten Zukun(ts:ing«e. VgL die knlppe 
Zus;unmcnr"$Ung in: Türkisch. Jugendlich. h.ben An~st!. in ; In{ormlnonsdicnst zur Ausl,nderlrbeit, 
N •. ), 1')8,. S. 11 . 
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- erleiclHertes Verbot der politischen Betätigung im Ein ... clfall (5. 145); 
- erleichtene Ausweisung bei poli[ischer Aktivität in extremistischen Vereinigun-

gen. bei »politisch Inoti\·ic-ner Androhung von Gewalt" und bei ~sonSligen politisch 

motivierten Verstößen gegen die Rechtsordnung. (S. 147); 

- Einführung der Möglichkeit, »im Einzelfall grenzüberschreitende Reisen und Rei­

sen innerhalb des Bundesgebietes zu verbieten. wenn erhebliche Belange der Bun­

desrepublik Deutschland beeinträchtigt würden- (S. Ijo). 

Wir haben diese Themen an dieser Stelle nicht behandelt. weil Wif uns auf Maßnah­

men konzentrieren wollten, die auf die alltägliche AufenthalrssitUauon der Masse der 

ausländischen Arbeiter in unserem Lande zugeschnitten sind. Denn in diesem Be­

reich wird sich die Zukunft der Ausländer in Deutschland entscheiden. 

Diesen entscheidenden Punkt haben auch die Ministerialbeamten erkannt. Der Be­

riclH SUmmt nichr von weltfremden Blut- und Bodenidcologen. sondern von ver­
sierten Bürokraten. von den Verwaltern des ~Ausländerproblems«. Zwar werden die 

sozialen TatbeStände dadurch verkürzt und verzerrt, aber diese Optik hat ihre ei­

gene, bestechende Logik. Die " deutsche« Bevölkerung wird z.um alleinigen Bewgs­

punkr. lhre Belastbarkeit darf nicht übersehrictcn werden. Das »Problem" - d . h. die 

Ausländerbevölkerung - muß klein bleiben. wenigstens dem quantitativen Umfang 

nach und möglichst auch noch abnehmen . Es darf die InfrastruktUr und die so~ialcn 

Sicherungssysteme nicht -überlasten«, muß -entballt« werden. darf die »Grenzen 

der Aufnahmefähigkeit« nicht überschreiten. Kollektive Vorurteile werden in die 

Terminologie der .. Gdahrenabwehr« transfonniert und dann als »Probleme" büro­

kratisch handhab bar. Der soziale Tatbestand wird regelungstechnisch parzelliert. in 

Problemgruppen (z . B. Kinder) gespalten und reglementiert. Die einzelnen Vor­

schläge sollen dabei in die Novcllierung des Ausländergesetzes münden. Daß die 

Regulierung durc.h Verwaltungsvorschriften. Richtlinien und Erlasse offensichtlich 

an Grenzen gestOßen ist, daß nunmehr die Gesetzesebene ins Spiel kommt, liegt 

dabei nicht etwa daran, daß jerzt endlich entscheidende Sicherungen der Ausländer­

bevöJkeruog gegen staatliche Zugriffe entstehen sollen . Diese Veränderung der Re­

gullerungsebene ist vielmehr dem Umstand geschuldet, daß die Maßnahmen der 

Bürokratie in dem Maße mit dem Rechtsstaatprim.ip des» Vorbehalts des Gesetzes .. 

kollid ieren, wie sie in Grundrechte eingreifen und sich gegen Menschen richten. 

denen die Gerichte einen Vertrauensschutz gegen behördliche M:lßnahmen zubilli­

gen. Nicht die Einschränkung, sondern die Erweiterung der bürokratischen Rege­

lungsbcfugllis erzwingt in diesem Fall die Gesetzesebene. So bezeichnet die Auslän­

derkommission die Einschränkung von Einreisemöglichkeitcn durch Gesetz auch als 

,,verreehtlichung von Zuzugsbeschränkungen" (5 . 57). Rechte erhalten aber in die­

sem Fall nicht die ausländischen (Mit- )Bürger, Rechte erhält die Bürokratie. Ihre 

Entscheidungen werden .gerichtsfester«. 

Die neue Ausländerpolitik läuft ganz sicher nicht auf eine AusweisungsweUe nach 

nigerianischem Modell hinaus. Die aufgeklärte Bürokratie versetzt ihre Nadelstiche 

ejn:Leln . Doch wird hier die sOl:iale Ausgrenz.ung und rcchiliche Repression einer 

Bevölkerungsgruppe fortgesetzt, die sich schon jetzt aufgrund ihrer sozialen und 

rechrlichen Außensci!erstellung auf dem Weg in den Status einer dauerhaften ethni­

schen Minorität in der Bundesrepublik befindet. Diese Ausgrcnzung und Repres­
sion. verbunden mit der weiterhin offiziell gepflegten Rückkehrillusion stellt den 

eigentlichen Sprengsloff dar. den die sich entwickelnde Massenarbeitslosigkeit zum 

Zünden bringen kann . Das ,.Ausländerproblem« konsrituieren nicht die Ausländer 

selbst. sondern diejenigen, die sie in dieser Form »verwJltcn«. 

An diesem Punkt muß jede Diskussion ansetzen, die Gcgenpositjoncn zur gegen­

wärtig drohenden Politik konzipiert . Es reicht nicht aus, die Einzelvorschläge mit 
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jeweils veriassungsrechdichen oder sozialethischen Kategorien zu kriüsieren und 
damit die Perspektive des »Aus!änderproblems« als solche nicht infrage zu Stellen. 

Wenn es um Verfassungsrecht und Sozialethik geht, weiß die Bürokratie gegenwär­
tig nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung, sondern auch die Mehrheit der Gerichte 

hinter sich. Die Asylrechlsprechung der letzten beiden Jahre ist dafür ein hinrei­
chender Beleg. Hintergrund der dort und in der öffentlichen Diskussion sichtbar 
werdenden fremdenfeindlichen Tendenz ist das alte Dogma: ~ Wir sind kein Einwan­
derungsland". Das heißt: Wir brauchen die Bundesrepublik fiir uns selber. Wir 

haben sie uns ersessen . 
Eine Kritik dieser Position muß praktische Kritik sein, also gerade außerhalb des 
Bereichs der »eigentlichen. Ausländerpolitik zeigen, daß es für große Teile der Be­

völkerung ganz handfeste Interessen gibt, nicht gegen sondern für und mit den 
Ausländern zu kämpfen. Beispiele für die NOTWendigkeit solcher gemeinsamer po­
litischer Interessenvertretung)7 gibt es in den unterschiedlichsten sozialen Bereichen. 
So betrifft der Verfall der Althausgebiete in den Ballungszentren immer auch die 
dort wohnenden Deutschen. Ein kommunales Wahlrecht für Ausländer läge also 
auch in ihrem ureigenSten Interesse, weil nur so das Gewicht der Bewohner solcher 
Problemgebictc angemessen zur Geltung kommen könnte. Die Umstellung der 50-
zialhilfcleisTungen für Asylbewerber auf Sachleistungen und ihre Heranziehung zur 
»gemeinnützigen Arbeit« wird von der Sozialbürokratie inzwischen als so erfolg­
reich angesehen, daß auch die Einbez.iehung deutscher Sozialhilfeempfänger in diese 
Maßn3hmen erwogcn und - hinsichtlich der gemeinnützigen Arbeit - bereits prak­
tiziere wird. Wer zur Ausgrenzung der Ausländer in diesem Bereich geschwiegen 
hat, dem dürfte es schwerfa!!en, plötzlich die Menschenwürdigkcit (vgL § I BSHG) 
dieser Maßnahme in Zweifel zu ziehen. Wer der tOtalen Fremdbestimmung unserer 
Freizeit und Kultur durch Verkabelung und ~ncue Medien. entgegentreten will, 
wird nicht umhin können , die kulturellen Impulse der Nachbarschaften im »Kiez,,­
aufzuwerten und als Gegenmodell zu entwickeln - ein Unterfangen. das ohne oder 
gegen die kulturelle Vitalität der verschiedenen ausländischen Bewohnergruppen 
überhaupt niche denkbar ist. Schlecht vorstellbar dürfte auch sein. daß die Friedens­

und Anri-Alomkr3It-Bewegungcn der auf sie zukommenden sozialen Ausgrenzung 
und massiven Repression in den kommenden Monaten wirksam entgegentreten 
kann, ohne sich auf Prinzipien zu berufen, die in gleicher Weise auch die Auslän­
derbevölkerung für sich in ihrem Bestreben um gleichberechtigten politischen Ein­
nuß in Anspruch nehmen kann. 

Diese Beispiele der Notwendigkeit gemeinsamer politischer Interessenvertretung 
belegen zugleich deren Schwierigkeit. Die becro(fenen sozialen und politischen Fel­
der sind ausgesprochen heterogen; die notwendigen Forderungen und Maßnahmen 
betreffen sehr untersehiedlic.he Bereiche und Ebenen. Eine erhebliche Schwierigkeit 

ergibt sich zusätzlich daraus, daß die Ausländer selbst bisher bei der Wahrnehmung 

}7 Wir konuntriertn un,. da es in die.em Aufsau ",eitgehend um slladich. AusJandc'1'[}lirik geh" auf das 
Pmblem du politischen In,eresscnvCrtrclung. Zum g.nzen Problem der gewcrksch.\ftlichen In ..... s.n­
venrflUng sowie der ger.de für die Ausländcrpolitik problema,ischen ArbeuSleilung :<",; .. hen Einzel­
gewerkschafttn (gewerkschaftliche Forderungen an Arbeitgeber) und DGB (poli.ische F[}rouungen an 
S .. ,l5app,r.II) konnen ",ir on die«r Stelle nicht eingehen. VgL d.7.u : Knuth Doh,e. Auslitndische Ar­
beiter und betriebliche Personalpolitik, in: G.w.rksch.hhche Moo.tShdte, H. 7, 1981, S. 417-ü8. 
Zu den positiven .bet noch wenig durchschlagenden Entwicklungen der gewcrksch.fdichen Positionen 
zur Ausl3nderpolitik vgl. Pe!<r Kühne, Die .u.Jandischcn Arb.·j!er in der BUJ1dcsrepublik Deul5chl:>.nd­
Eine Herausforderung für die deutschen G" .... ,ksch.f!en - . in : WSI-Mi,!cOlungcn. H. 7. '9S,. 
s. ;8S-~o, . 

Zum Ges;ulltproblcm der Ausl:mderpolitik vgl. auch : GUSt~" Heinemann Initia,ive, Hum3ni"isch~ Un­
ion, I"<cross.ngernetnsch,!, der mit Auslind.rn verheirateten Fr,u.n, Komitee fur Grundn-,;IHe und 
Demokrat;, .. Rcpublihnischcr Anw.l!svcre;n, Ausllnder sind Mi<burger - Mcmor.lndum zur Ausl~n­
derpolitik der Bunde.republik DeulSchland. S.nsb.chtal 198;. 
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ihrer politischen Interessen die bestehenden Gemeinsamkeiten mit deutschen Inter­
essengruppen und Minderheitsbewegungen meist nicht aufgegriffen haben. Der 

Grund liegt vor allem darin, daß die politische Organisation der Ausländer bisher 
kaum als Bewohner der Bundesrepublik erfolgt ist, sondern überwiegend in der 

Reproduktion der Organisationssrrukturen besteht, die sie aus ihren Heimatländern 
kennen. Dadurch werden sowohl innerhalb wie zwischen den Nationalitäten Wider­

sprüche aufgebaut, die keinerlei Bezug zu den hiesigen Problemen der Ausländer 
haben und sie bei der Wahrnehmung ihrer Interessen aufs schwerste behindern. 
Es liegt auf der Hand, daß dieses Problem nur von den Ausländern selbst bearbeitet 

und gelöst werden kann. Allerdings werden sie dabei um so mehr Erfolg haben, je 
mehr ihr aufemhaltsrechtlicher und staarsbürgerlicher Status ihnen soziale Sicherheit 
und politische Freiheit garantiert und ihnen damit eine Identität als Bewohner der 
Bundesrepublik überhaupt ermögliche. 

In diesem Punkt kann man sich ausnahmsweise einer Position der lmegrationsar­
beitsgruppe der Ausländerkommission anschließen, die diese allerdings - zudem 
anders gemeine - in ihren Berichtsanhang verbannte: 

.Ein wesentliches Ziel aller Inlcgr~lionsbemlihungen ist die gcscllsch~(tliche Em~nzipation des 
Ausländers, seine selbständige Handlungsfähigkeit in Unserer Gesellschaft .• (In., Anlage 4) 

Auf diese Weise könnte sich auch die Gesellschaft vom ~Ausländerproblem« eman­
ZIpIeren. 
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